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EIN EIGENARTIGER BETRUGSVERSUCH UND
ERBSCHAFTSHANDEL VOR DEM CHORGERICHT

VON SAANEN

Von Robert Marti-Wehren.

Am 14. Wintermonat 1642 mußte sich Frau Maria Reichenbach, die Witwe
des gewesenen Seckelmeisters Reichenbach im Gsteig vor dem Chorgericht
von Saanen verantworten, weil sie «mit einem Kinde gekünstelt» haben sollte.
Da ihre Ehe kinderlos geblieben war, hatte nach dem saanerischen Landrecht
die überlebende Witwe keinen Erbanspruch auf das Vermögen ihres Mannes,
trotzdem er ihr bei Lebzeiten, allerdings nur mündlich und daher ohne
Rechtskraft, «das Gut alles vergaabet». «Diesem habe sy nachgesinnet und
habe sy beelendet», und sie versuchte deshalb auf krummen Wegen, ja selbst
durch verbrecherische Machenschaften doch noch in den Besitz des schönen
Erbes zu gelangen.

Einige Monate nach dem Tode ihres Mannes erklärte sie auf einmal ihren
Bekannten, sie fühle sich gesegneten Leibes. Auch sei ihr angeraten worden,
sie solle, um ihr Kind lebendig zur Welt zu bringen, von dem «Büscheli» (der
Nabelschnur) eines Neugeborenen trinken. Als nun eines Tages eine fremde,
ihrer Niederkunft nahe Bettlerin, die Elsbeth Hoffmennin von der Sensen im
Gsteig auftauchte, ergriff Maria Reichenbach die günstige Gelegenheit und
schritt zur Ausführung eines schlau überlegten Planes. Sie bat ihre Freundin
Sarah, die Bettlerin während der Niederkunft zu beherbergen und versprach,
für alle Kosten und Ungelegenheiten aufkommen zu wollen. Am Abend ging
sie mit ihrer Schwester zum Sigrist und ersuchte ihn, das Särglein eines vor
wenigen Tagen verstorbenen Kindes auszugraben und zu öffnen, weil sie
etwas hineinlegen möchte, das ihrer kranken Mutter «zur Gesundheit die-
nete». Nach einigem Zögern erfüllte der Sigrist ihr Begehren, trug den kleinen

Sarg in die Kirche und öffnete ihn. Es gelang der Maria, das Kind rasch
und unbemerkt herauszunehmen und unter ihrer Schürze zu verstecken.
Dann schloß die Schwester den Sarg wieder zu und legte ihn ins Grab zurück.
Der Sigrist deckte Erde darüber und erhielt 7 oder 8 Batzen für seine Mühe.
Maria nahm das tote Kindlein nach Hause und versteckte es vorderhand.

Am andern Tage vernahm sie, daß die Bettlerin ein Kind zur Welt
gebracht habe. Unverzüglich eilte sie zu der Wöchnerin und bat sie, ihr das

Kind für die erste Zeit in Pflege zu geben, «wyl sy eine arme Fraw were und
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keine Milch habe, wellte es zum Touff schicken und über dry Tag welti sy
es ihren wider schicken, und es also sampt dem Büscheli in ein Korb gethan».
In der Nacht trug sie das fremde Kind nach Hause. Sie beschmierte sich mit
Blut, «die Hebammen zuo betriegen» und behauptete, selber geboren zu
haben. Am nächsten Morgen ließ sie das entlehnte Kind zur Taufe bringen und
auf den Namen ihres gewesenen Ehemannes eintragen. Da die Bettlerin das

Kind zurück verlangte, ließ Maria es ihr bringen und gab ihr an, es sei noch
nicht getauft, sie habe nun zuerst ihr eigenes, lebensschwaches Kind taufen
lassen.

Jetzt legte die Betrügerin das ausgegrabene Kind in die Wiege. In der
folgenden Nacht weckte sie ihre Magd und sagte, ihr Kind wolle sterben,
und sie solle später zeugen, «sy habe es noch gesehen ein Züglein thun».
Noch vor Tagesanbruch wurde das seiner Grabesruhe entrissene Kind in ein
neues Särglein gelegt und dem Sigrist zur Bestattung gebracht.

Nun wollte Maria Anspruch auf die Hinterlassenschaft ihres Mannes
machen. Die Leute mußten ja glauben, sie habe ein lebendiges Kind zur Welt
gebracht, es sei getauft und ihrem Ehegatten zugeschrieben worden, dann sei

es aber leider gestorben. Doch den andern Erben kam die Sache verdächtig
vor. Sie brachten die ganze Angelegenheit vor den Landvogt und vor das

Chorgericht von Saanen und nach verschiedenen Verhören kam schließlich der
Betrug zutage.

Am 10. Hornung 1643 fällte das Chorgericht sein Urteil über die Schuldigen.

Alle wurden mit Geldbußen von 10—20 Pfund und einigen Tagen
Gefangenschaft bestraft und mußten «uff gebognen Knüwen vor einem
ehrsamen Chorgericht Gott den Herren, eine hoche Oberkeit und jedermeniglich
umb Verzeichung päten». Der Sigrist wurde seines Amtes entsetzt. Die
Hauptschuldige aber, Maria Reichenbach, mußte die nicht geringen Gerichtskosten
bezahlen, dem Landvogt die Reitlöhne vergüten, der Bettlerin eine Krone
Reisgeld und dem Vater des ausgegrabenen Kindes 10 Kronen entrichten.
Der Landvogt hatte sie zum Tode durch das Schwert verurteilt; doch die
Berner Regierung schenkte ihr das Leben und bestrafte sie mit Landesverweisung.

165


	Ein eigenartiger Betrugsversuch und Erbschaftshandel vor dem Chorgericht von Saanen

